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4. Jahrgang. Nr. 49. S. Oez. 1918

Schweizer-Schule
Wochenblatt der katholischen Schulvereinigungen der Schweiz.

Der „pädagogischen Blätter" 25. Jahrgang.

5ür die

Schriftleitung des Wochenblattes:
I. Troxler. Prof., Luzern, Billenstr. 14

Beilagen zur Schweizer-Schule-

Volksschule — Mittelschule : :

Die Lehrerin — viicherkatalog

Geschäftsstelle der „Schweizer-Schule": Eberle S Nickenbach, Einsiedcln.
Schriftleitung der „Schweizer-Schule" Luzern: Postcheckrechnung Vll 1268.

Inhalt: Der Artikel 27 der B,-B. ^ Zur Frage der Berufsberatung. — Schulnachrichten. —
Preßfonds. — Schwyzervolk, gedenke deiner Lehrer! — Krankenkasse der kath. Lehrerinnen.
— Lehrerzimmer — Inserate.

Beilage: Volksschule Nr. 23.

Der Artikel 27 der B.-V.
Gestehen wir es nur aufrichtig! viele

von uns Schulmännern und Schulfrauen,
— Lehrer, Lehrerinnen, Geistliche und Schul-
Politiker aller Art — kennen den Art. 27
nicht oder nur oberflächlich. Und doch ist
dieser Artikel 27 das Grundgesetz der schwei-
zerischen Volksschule.

Es ist noch nicht lange her, da behaup-
tete ein Schulmann mit akademischer Bil-
dung aus dem Kt. Luzern, in seiner Gemeinde
seien die Volksschulen konfessionelle Schulen.

Und kürzlich war ich Zeuge einer leb-
haften Diskussion junger Schulleute: man
redete von der staatsbürgerlichen Erziehung
und vom bekannten Buche von t)r. Beck:

„Der neue Schulkampf.' Man behauptete,
— man suchte zu beweisen, — man ver-
suchte zu widerlegen — und schließlich stellte
sich heraus, daß man nicht einmal klar war
über den Wortlaut, geschweige denn über
den tiefern Sinn des Artikels 27 unserer
B.-V.

Wie heißt dieser Artikel? — Welches
ist der tiefere Sinn seiner Bestimmungen?
— Wie kam er überhaupt in die Bundes-
Verfassung hinein? — In welchem Sinne
wurde er bis dahin ausgelegt — Ist dieser

Artikel überhaupt das „Xnii me tangeie"
einer idealen Schulpolitik? — Stimmt er
mit dem katholischen Katechismus überein?
— Oder ist er auf liberale Grundsätze zu-
geschnitten?

Zur rechten Zeit kommt aus dem 'rüh-
rigen Verlage von O.Walter in Ölten ein
Büchlein in die politisierende Schweiz hin-
aus, das über diese und ähnliche Fragen
gründlichen Aufschluß gibt. Und, um es

gleich zu sagen: das Büchlein ist keine
Kampfschrift; es ist solide, ruhige, rein
wissenschaftliche Arbeit aus der Werkstätte
eines gelehrten Juristen und scharfen katho-
lischen Denkers. Der in wissenschaftlichen
Kreisen bestbekannte Freiburger Kirchen-
rechtslehrer Dr. U. Lampert hat unter
dem Titel: „Zur bundesrechtlichen
Stellung der Schule" einen eigentlichen
Katechismus zum Artikel 27 der B.-V. ge-
schrieben.

Also eine wissenschaftliche Arbeit; und
doch hat das Büchlein Rasse, es packt; nicht
durch billige Rhetorik, sondern nur durch
das, was es sagt und was es beweist.

Wir geben eine gedrängte Inhalts-
angabe des neuen, wirklich unentbehrli-
chen Büchleins — nicht um die Lektüre zu
ersetzen, sondern um dazu anzuregen.

„Von jeher war die Schule miteinbe-
zogen in den Kampf um die Weltanschau-
ung. Das beweist auch die politische Ge-
schichte der Eidgenossenschaft." — Mit diesen
Worten leitet der Verfasser den ersten Ab-
schnitt ein: den geschichtlchen Ueber-
blick über das Verhältnis von Religion und
Schule von der Zeit der alten Eidgenossen-
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